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Uberbauungsplan 

(Planänderung) 

mit max. zulässiger Höhe der Bauten 

Der Stf dtplâner \ , Ä 

GENEHMIGUNGS-VERMERKE 

Vorprüfung vom 7. März 1980 

Publikation im Amtsblatt vom 22.1.U. 6.2.80 im Anzeiger vom 22. l.u. 6.2.190 

Öffentliche Auflage vom 23. Jan. bis 22. Febr. 1980 

bis 

Eingereichte Einsprachen keine 

Einspracheverhandlungen vom — 

Zurückgezogene Einsprachen: — Aufrechterhaltene Einsprachen: — 

In Rechtsverwahrung umgewandelte Einsprachen: — 

Eingereichte Rechtsverwahrungen: keine 

Genehmigt durch den Gemeinderat am Z,4vt?80 

Beschluss Nr 679 

Namens des Gemeinderates 

Der Stadtprasident: Die Stadtschreibenn/":^ 

U. 

Genehmigt durch den Stadtrat am 22. 5.1?80 

Namens des Stadtrates 

Der Stadtratsprasident Der Stadtschreiber-Stellvertreter: 

jhmigt durch die Einwohnergemeinde am 

mit ^"■"■rk.ajnd Nein 

Namens de< Einwohneigemeinde 

Die Stadtschreiberin 

Genehmigt durch die Baudirektion des Kantons Bern am 

GENEHMIGT unter Vorbehalt 

des Beschlusses vom 20. Aug. 1980 

BAUDIREJTION DES KANTONS BERN 

Oer Baudiiektor: 

LEGENDE: 

Von der Kant. Baudirektion genehmigte Baulinien 

Von der Kant. Baudirektion genehmigte, heute 

aufzuhebende Baulinien 

Neue Baulinien 

Wirkungsbereich des Überbauungsplanes 

"j Feldergrenzen mit zulässiger Höhe der Bauten 

Helvetiaplatz 2 (Schulwarte) 

543.50 = Traufhöhe Attika 

540.70 = OK Brüstung Dachterrasse 

532.70 s OK Brüstung Neubau 

Helvetiaplatz 4 ( Alpines Museum ; 

540.70 = OK Traufhöhe Dach 
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